
Neubau Detmolder 

Straße: 
Taschenspielertricks der 

Stadt Bielefeld:  Mehr 

Lärm, Abgase und Fein-

staub, aber keine Entschä-

digung! 
 

Ein im wahrsten Sinne des Wortes „böses Erwa-

chen“ wird es nach dem geplanten Neubau der 

Detmolder Straße für zahlreiche Anwoh-

ner/innen rechts und links der Detmolder Stra-

ße geben, wenn die derzeitige Planung nicht 

gestoppt wird! Erst jetzt ist durch den Planfest-

stellungsbeschluss das Ausmaß der zur erwar-

tenden Verlärmung und der erhöhten Luft-

schadstoffbelastungen in den Wohngebieten 

rechts und links der Detmolder Straße aufge-

deckt worden.  

 

Nach den derzeitigen Plänen der Stadt Bie-

lefeld werden an zahlreichen Häusern in 

den Blockumfahrten nach dem geplanten 

Neubau der Detmolder Straße, die gesetz-

lichen Lärm-Grenzwerte von 59 Dezibel (A) 

tags 49 Dezibel (/A) nachts, teils sogar 70 

dB(A) tags und 60 dB (A) nachts über-

schritten werden. Denn durch den Neubau 

der Mitteltrennung auf der Detmolder 

Straße und dem damit verbundenen weitge-

henden Linksabbiegeverbot ist geplant, dass 

durch die Gabelsberger Straße statt jetzt 

396 KFZ/Tag rund 400 Prozent mehr 

Autos, nämlich 1.635 Kfz/Tag fahren sol-

len. Der Verkehr in der Lippischen Str. nimmt 

von heute 609 KFZ/Tag auf 

2501 Kfz/Tag zu. An einigen Straßenab-

schnitten in den Blockumfahrten macht das 

eine Erhöhung des Lärmpegels um bis zu 8 

dB(A) aus. 

 

Die diesbezüglichen Gutachten (Schalltechni-

sche Untersuchung und Untersuchung zu den 

lufthygienischen Auswirkungen von pla-

nungsbedingten Blockumfahrten) waren bis-

her im gesamten Verfahren sowie in der Er-

örterung zur Planfeststellung von der Stadt 

Bielefeld zurückgehalten worden. Um zu-

sätzliche Proteste der Anwohner/innen 

im Vorhinein zu vermeiden, sind die Ei-

gentümer bis heute nicht darüber infor-

miert worden, was mit dem Neubau der 

Detmolder Straße auf sie zu kommt. 

 

 



Die für die Blockumfahrten notwendigen Aus-

baumaßnahmen in den Nebenstraßen hat die 

Stadt Bielfeld teils bereits vorgezogen. Zudem 

sind die Blockumfahrten aus der Planfeststel-

lung ausgeschlossen. Durch diese Vorge-

hensweise will die Stadt Bielefeld den Ei-

gentümern, die nach der 16. BImSchV bzw. 

der 24. BImSchV vorgesehene finanzielle 

Entschädigungen und die Kosten für passi-

ve Lärmschutzmaßnahmen (Schallschutz-

fenster und Lüftungsanlagen) vorenthal-

ten. Diese Vorgehensweise spart der Stadt Bie-

lefeld viel Geld, obwohl offensichtlich ist, dass 

die vorgezogenen oder später notwendig wer-

denden verkehrsbeschränkenden Maßnahmen 

(wie Park- und Halteverbote), Ausbau der Stra-

ßen und Lärmsteigerungen in den Blockumfah-

rungsstraßen durch dem Neubau der Detmolder 

Straße mit Mitteltrennung und Rechtsabbiege-
verboten notwendig sind. 

Würden die baulichen Veränderungen im 

Zusammenhang mit dem Neubau der Det-

molder Straße getätigt werden, müssten 

alle Wohnungseigentümer in allen 

Blockumfahrungsstraßen, die einem 

Lärmpegeln von über 59 dB(A) tags 

bzw. 49 dB(A) nachts ausgesetzt sind, 

entschädigt werden und hätten Ansprü-

che auf den Einbau von Schallschutz-

fenstern bzw. schalldämmenden Lüf-

tungseinrichtungen.  

 

Was können Sie tun?  

Nur diejenigen Anwohner, die bereits eine 

Einwendung gegen den geplanten Neubau 

der Detmolder Straße getätigt haben. sind 

jetzt noch berechtigt zu klagen. Die Klage-

frist endet am 30. August. Alle anderen soll-

ten diese Klagen finanziell unterstützen und 

sich zur Beratung an die BürgerInneniniti-

ative SICHERE Detmolder Straße wen-

den. 

Detmolder Straße 

Gebäude mit Überschreitung der gesetz-
lichen Lärm-Grenzwerte von 59 Dezibel (A) tags 49 
Dezibel (/A) nachts. Eigentümer sollen nicht ent-
schädigt werden. 

  Gebäude mit Über-
schreitung der gesetzlichen Lärm-
Grenzwerte von 70 dB(A) tags und 
60 dB (A) nachts. Eigentümer sol-
len Entschädigung einfordern kön-
nen. Luisenstraße 

Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 24. August, um 20:00 Uhr, im Gemein-
dehaus der Paul-Gerhardt Gemeinde Detmolder Str. 107, Stadtbahnhaltestelle Mozartstraße 

Unterstützen Sie unsere Klage gegen die derzeitigen Pläne zum Neubau der Detmol-
der Straße durch Ihre Spende! 

Kontakt BürgerInneninitiative Sichere Detmolder Straße e.V.: Rita Stuke,  
Königsbrügge 12, 33604 Bielefeld, 

 Tel.: 0521/ 231 98 oder 17 01 38; Fax: 0521 17 01 38, www.detmolderstrasse.de; Email: info@detmolderstrasse.de 

Spendenkonto: Nr. 750 206 36, BLZ 480 501 61 


